
Seit dem viel diskutierten Beschluss des Bun-
desgerichtshofs von 29. März 2012 (GSSt 2/
11) steht fest, dass niedergelassene Ärzte
nicht von den aktuellen Korruptionsvorschrif-
ten des Strafgesetzbuchs (StGB) erfasst wer-
den und damit eine Strafbarkeitslücke be-
steht. Spätestens seit diesem Zeitpunkt reißt
die politische und rechtliche Debatte nicht
ab, wie diese zu schließen sei. Überwie-
gend anerkannt scheint mittlerweile nur,
dass diese Bresche mit Mitteln des Straf-
rechts als dem letzten und schärfsten ver-
fügbaren Regelungsweg abzuhelfen ist. Be-
gründet wird dies unter anderem damit, 
dass lückenfüllende Regelungen allein in an-
deren Vorschriften – wie im Berufsrecht – zu 
einer nicht zu rechtfertigenden Ungleichbe-
handlung derjenigen Täter führen würden, 
deren Verhalten vom jetzigen Strafrecht er-

fasst wird. Doch ob der aktuelle Entwurf die
Herausforderungen zutreffend adressiert 
und damit die hitzigen Diskussionen be-
endet, bleibt höchst fraglich.
Wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben, 
sieht der jetzige Referentenentwurf die Ein-
führung eines neuen Straftatbestands der 
Bestechlichkeit und Bestechung im Gesund-
heitswesen (§ 299a StGB) vor. Damit wird ein 
früherer Gesetzesvorschlag des Bundesrats 
aus der letzten Legislaturperiode fortent-
wickelt, der analog dem bestehenden § 299
StGB zur Bestechlichkeit und Bestechung im
geschäftlichen Verkehr in weiten Teilen nach-
gebildet ist (Auszug s. Kasten unten).
Nach dem Entwurf des Bundesjustizministe-
riums würde weiterhin der neue Absatz 2 zu 
§ 299a StGB spiegelbildlich den Bestechen-
den erfassen. Bestechender könnte danach 

jedermann sein. Wie jetzt in § 299 StGB, wä-
ren das Anbieten, das Versprechen und das 
Gewähren eines Vorteils durch den Beste-
chenden als Handlungen strafbewehrt. Da-
rüber hinaus soll es eine Strafschärfung für 
besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit 
und Bestechung geben. 
Verdachtsfälle der Bestechlichkeit und Be-
stechung im Gesundheitswesen sollen, wie 
auch jetzt schon, im Falle der Bestechlichkeit 
und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, 
nur auf Antrag verfolgt werden, es sei denn, 
die Staatsanwaltschaft hält wegen beson-
deren öffentlichen Interesses die Aufnahme 
von Ermittlungen für geboten.
Antragsberechtigt sollen neben dem durch 
die Bestechung Betroffenen auch die berufs-
ständische Kammer des potenziellen Täters 
(z. B. die jeweilige Landesärztekammer),
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Am 4. Februar 2015 war es so weit: An die-
sem Tag erreichte die Verbände der mehr-
fach angekündigte Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption 
im Gesundheitswesen des Bundesministe-
riums der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV). Die angeschriebenen Verbände und
Experten hatten bis zum 10. April 2015 Zeit,
dem Ministerium ihre Stellungnahme zum 
Entwurf zu übersenden. Im Mai wird der Ent-
wurf in das Bundeskabinett eingebracht.
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Auszug aus der geplanten Strafvorschrift im
Referentenentwurf des BMJV zum § 299a
StGB zur Bestechlichkeit und Bestechung 
im Gesundheitswesen:
„(1) Wer als Angehöriger eines Heilberufs, 
der für die Berufsausübung oder die Füh-
rung der Berufsbezeichnung eine staat-
lich geregelte Ausbildung erfordert, im Zu-

sammenhang mit der Ausübung seines
Berufs einen Vorteil für sich oder einen 
Dritten als Gegenleistung dafür fordert, 
sich versprechen lässt oder annimmt, dass
er bei dem Bezug, der Verordnung oder der
Abgabe von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln
oder von Medizinprodukten oder bei der
Zuführung von Patienten oder Unter-

suchungsmaterial
1. einen anderen im inländischen oder aus-
ländischen Wettbewerb in unlauterer Wei-
se bevorzuge oder
2. in sonstiger Weise seine Berufsaus-
übungspfl ichten verletze,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. [...]“

Kritik am geplanten Straftatbestand des § 299a StGB – 
Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen 
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jeder rechtsfähige Berufsverband, der die
Interessen von Verletzten im Wettbewerb
vertritt, sowie GKV und PKV sein. Im Falle
eines Strafantrags wären die Strafverfol-
gungsbehörden damit zur Aufnahme von
Ermittlungen verpfl ichtet.
Die Veröffentlichung dieses Referentenent-
wurfs erfolgte zeitlich nur wenige Tage nach-
dem Bayern einen eigenen Gesetzesantrag 
zur Bekämpfung der Korruption im Gesund-
heitswesen im Bundesrat eingebracht hat. 
Dieser unterscheidet sich bezüglich der Straf-
vorschrift entscheidend in der Eingrenzung 
der Berufsgruppen, die als Bestochene infra-
ge kommen, denn er beschränkt diesen Kreis
auf akademische Heilberufe mit berufsstän-
dischen Kammern im gesamten Inland.
Davon gibt es zurzeit nur fünf in Deutsch-
land: Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker 
sowie psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten.
Der Entwurf des Bundesjustizministeriums 
übernimmt hingegen den weiteren Kreis an
Heilberufl ern aus der Strafvorschrift über die 
Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 
StGB), der auch die sogenannten Gesund-
heitsfachberufe, wie z. B. Gesundheits- und 
Krankenpfl eger, Ergotherapeuten und Logo-
päden erfasst.
Der Hauptkritikpunkt: die „Berufsaus-
übungspfl ichtverletzung“
Grundsätzlich begrüßen alle betroffenen 
Kreise im Gesundheitssektor eine gesetzliche 
Regelung, die Korruption im Gesundheitswe-
sen unter Strafe stellt. Die Hauptkritik richtet 
sich bei beiden Entwürfen gegen die von der 
Strafbarkeit erfasste Tathandlung, die darin 
bestehen soll, dass in sonstiger Weise „Be-
rufsausübungspfl ichten“ verletzt werden. 
Verstoß gegen das verfassungsrechtliche 
Bestimmtheitsgebot
Es wird stark bezweifelt, ob dem von der 
Verfassung verlangten Bestimmtheitsgebot
Genüge getan ist, nach dem der Wortlaut
der Vorschrift so zu fassen ist, dass der Norm-
adressat im Regelfall bereits an diesem 
voraussehen kann, ob sein Verhalten straf-
bar ist oder nicht. Danach hat der Gesetz-
geber die Strafbarkeit so genau zu umschrei-
ben, dass Tragweite und Anwendungsbe-
reich der Straftatbestände schon aus dem
Gesetz zu erkennen sind und sich durch
Auslegung ermitteln lassen. Hinzu kommt, 
dass nach dem Grundgesetz eine Freiheits-
entziehung nur aufgrund förmlichen (d. h. 
vom Bundesgesetzgeber verabschiedeten) 
Gesetzes möglich ist. 
In der derzeitigen Fassung zur Verletzung 
von „Berufsausübungspfl ichten“ dürfte den 
Betroffenen nicht möglich sein, zu erken-
nen, auf welche Vorschriften sich die Norm 
bezieht und welches Verhalten strafbar ist, 
denn es besteht ein vielfältiger Flickentep-

pich an die Berufsausübung betreffenden 
Vorschriften in Deutschland. Auch fällt die 
Strafbarkeit der Handlungen je nach an-
wendbarem Recht sehr unterschiedlich aus 
und dürfte unterschiedlich gewertet werden. 
Es fehlt vor allem auch an einem durch die 
Rechtsprechung gefestigten, eingrenzenden 
bzw. konkretisierendem Verständnis dieses 
Begriffs. Mit diesem ist auch angesichts der 
Unterschiedlichkeit der Regelungen in Zu-
kunft nicht zu rechnen. 
Sollte in dem hier vorliegendem Begriff der 
Berufsausübungspfl ichten allein ein bloßer 
Verweis auf andere ausfüllende Vorschrif-
ten gesehen werden, dann müssen nach
dem Grundgesetz die Voraussetzungen der
Strafbarkeit und die Art der Strafe für den
Bürger im Wesentlichen aus einem Bundes-
gesetz ersichtlich sein. Die Berufsausübungs-
pfl ichten beruhen aber, wie die Gesetzesbe-
gründung zum Entwurf selbst angibt, ins-
besondere auch auf den für den jeweiligen
Beruf geltenden Berufsordnungen. Diese 
werden jedoch z. B. bei den Ärzten von der
jeweiligen Landesärztekammer als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts in Form der
Satzung und damit eben nicht vom Bundes-
gesetzgeber verabschiedet. Ein Verstoß ge-
gen das Grundgesetz ist in diesem Fall offen-
sichtlich.
Verstoß gegen den verfassungsmäßigen 
Gleichheitsgrundsatz 
Der oben beschriebene Flickenteppich hat 
ebenso zur Konsequenz, dass die zweite Tat-
bestandsalternative auch gegen den verfas-
sungsmäßig verankerten Gleichheitsgrund-
satz verstößt. Denn die (regionalen) Unter-
schiede in der Strafbarkeit (!) des Verhaltens 
der verschiedenen Berufsgruppen nach dem 
neu gefassten § 299a StGB beruhen nicht auf
einem vom Grundgesetz geforderten sach-
lichen Unterscheidungskriterium, sondern 
etwa allein darauf, ob eine Kammer und 
wenn ja, welche, für den jeweiligen Heilbe-
ruf Regelungen vorgibt. Dies ist schon im
Ansatz kein ausreichendes, vom Grundgesetz
jedoch nach dem Gleichheitsgrundsatz gefor-
dertes, Differenzierungskriterium. Zur Ver-
meidung eines Verstoßes gegen das Grund-
gesetz ist es daher geboten, die Verletzung 
der Berufsausübungspfl icht als Grundtatbe-
stand aus dem Entwurf zu streichen.
Einheit der Rechtsordnung: Keine Ver- und 
Behinderung gewollter Kooperation durch 
das Strafrecht
Weiterhin ist wesentlicher Kritikpunkt, dass 
es versäumt worden ist, ausdrücklich klar-
zustellen, dass alle gesetzlich oder berufs-
rechtlich geregelten Kooperationsformen,
grundsätzlich für sich gesehen, keinen Ver-
dacht für eine Vorteilsannahme oder Vor-
teilsgewährung darstellen, die den Anfangs-
verdacht einer Straftat begründen würden.

Nach ständiger Rechtsprechung kann für die 
bestehenden Korruptionsdelikte im StGB der 
Abschluss eines Vertrages einen strafrechts-
relevanten Vorteil darstellen. Das Gesund-
heitswesen lebt aber entscheidend von der 
Kooperation der Leistungserbringer. Eine kla-
rere Abgrenzung von zulässigem und straf-
barem Verhalten – zumindest in der Geset-
zesbegründung – wäre daher zwingend not-
wendig, um zu vermeiden, dass Kooperatio-
nen aus Angst vor staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungsverfahren (ungeachtet vom Aus-
gang) gar nicht erst eingegangen werden. 


